Diese Rechte der Schwerbehindertenvertretung/der Stellvertretung im Verhinderungsfall

	Ihre Rechte als SBV 
	Grundlage im Gesetz

	Niemand darf die SBV aufgrund Ihres Amts behindern, benachteiligen oder begünstigen.
	§ 179 Abs. 2 SGB IX

	Sie bzw. im Vertretungsfall der Stellvertreter haben ein Recht auf vollständige Freistellung oder Freistellung nach Arbeitsanfall gegen Weiterzahlung des vollen Entgelts.
	§ 179 Abs. 4 SGB IX

	Für nötige Tätigkeiten außerhalb ihrer Arbeitszeit erhalten sowohl die Vertrauensperson als auch der Stellvertreter einen Ausgleich.
	§ 179 Abs. 6 SGB IX

	Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die durch die Tätigkeit der Schwerbehindertenvertretung entstehenden Kosten zu tragen.
	§ 179 Abs. 8 SGB IX

	Sie als SBV haben ein Recht auf Mitnutzung der Räumlichkeiten und des Geschäftsbedarfs von Betriebs- bzw. Personalrat.
	§ 179 Abs. 9 SGB IX

	Die SBV hat das Recht und die Pflicht, eine Versammlung der schwerbehinderten Mitarbeiter Ihres Betriebs durchzuführen, mindestens einmal jährlich.
	§ 178 Abs. 6 SGB IX

	Sie als SBV dürfen an den Sitzungen von Betriebs-/Personalrat und an den Sitzungen der entsprechenden Ausschüsse teilnehmen, Einfluss auf die Tagesordnung der Sitzung nehmen und beratend tätig werden.
	§ 178 Abs. 4 SGB IX

	Sie haben ein Initiativrecht, was die Aufnahme der Verhandlungen über die Inklusionsvereinbarung angeht. 
	§ 166 Abs. 1 SGB IX

	Sie klären die Prävention (im Hinblick auf den Gesundheitsschutz etc.) mit dem Arbeitgeber. Dieser ist verpflichtet, Sie oder im Vertretungsfall den Stellvertreter möglichst früh einzuschalten.
	§ 167 Abs. 1 SGB IX

	Der Arbeitgeber muss Sie in allen Angelegenheiten, die den einzelnen oder die Gruppe schwerbehinderter Menschen betreffen, vor einer Entscheidung anhören (z. B. bei einer geplanten Versetzung). 
	§ 178 Abs. 2 SGB IX

	Sie haben beim Vorliegen von Vermittlungsvorschlägen der Bundesagentur für Arbeit oder von Bewerbungen schwerbehinderter Menschen das Recht auf Einsicht in die entscheidungsrelevanten Teile der Bewerbungsunterlagen.
	§ 178 Abs. 2 SGB IX

	Der Arbeitgeber muss Sie in allen Angelegenheiten, die den einzelnen oder die Gruppe der schwerbehinderten Menschen berühren, unverzüglich und umfassend unterrichten.
	§ 178 Abs. 2 SGB IX

	Sie dürfen an Vorstellungsgesprächen teilnehmen.
	§ 178 Abs. 2 SGB IX

	Sie geben eine Stellungnahme gegenüber dem Integrationsamt im Kündigungsschutzverfahren ab. 
	§ 170 Abs. 2 SGB IX

	Sie haben ein Teilnahmerecht an regelmäßigen Besprechungen (z. B. Monats-/Vierteljahresgespräch mit dem Arbeitgeber, aber auch des Betriebsrats).
	§ 178 Abs. 5 SGB IX

	Der Arbeitgeber hat mit Ihnen als SBV und dem Betriebsrat/Personalrat über die Besetzung von Stellen der betrieblichen Ausbildung mit behinderten Jugendlichen zu beraten.
	§ 155 Abs. 2 SGB IX



